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Textgegenüberstellung

Steiermärkisches Mutterschutz- und Karenzgesetz St.-MSchKG

geltender Text vorgeschlagener Text

Z 3 (§ 25)

Teilzeitbeschäftigung

(1) Teilzeitbeschäftigung, ihr Beginn, ihre Dauer, ihr Ausmaß und ihre Lage
sind zwischen Dienstgeber und Dienstnehmerin zu vereinbaren. Auf
Verlangen der Dienstnehmerin ist den Verhandlungen ein Personalvertreter
beizuziehen.

(2) Die Dienstnehmerin kann die Herabsetzung ihrer Dienstzeit um
mindestens zwei Fünftel ihrer gesetzlich festgesetzten wöchentlichen
Normalarbeitszeit oder der vereinbarten wöchentlichen Dienstzeit bis zum
Ablauf des vierten Lebensjahres des Kindes in Anspruch nehmen, wenn im
ersten und zweiten Lebensjahr des Kindes keine Karenz in Anspruch
genommen wird. Nimmt gleichzeitig auch der Vater eine
Teilzeitbeschäftigung im Anschluss an die Frist gemäß § 7 Abs. 1 in
Anspruch, besteht Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung nur bis zum Ablauf
des zweiten Lebensjahres des Kindes. Bei gleichzeitiger Inanspruchnahme
der Teilzeitbeschäftigung mit dem Vater kann die Teilzeitbeschäftigung der
Dienstnehmerin über den Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes hinaus
um die Anzahl der Monate verlängert werden, um die der Vater seine
Teilzeitbeschäftigung vor Ablauf des zweiten Lebensjahres verkürzt.

(3) Wird nur im ersten Lebensjahr des Kindes eine Karenz nach diesem
Gesetz, gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften oder einer
gleichartigen Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaates des Europäischen
Wirtschaftsraumes in Anspruch genommen, hat die Dienstnehmerin
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung
1. bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes, wenn gleichzeitig

Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung

(1) Die Dienstnehmerin hat Anspruch auf eine Teilezeitbeschäftigung
längstens bis zum Ablauf des siebenten Lebensjahres oder einem späteren
Schuleintritt des Kindes, wenn das Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des
Antrittes der Teilzeitbeschäftigung ununterbrochen drei Jahre gedauert hat.
Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung sind mit dem
Dienstgeber zu vereinbaren, wobei die dienstlichen Interessen und die
Interessen der Dienstnehmerin zu berücksichtigen sind.

(2) Alle Zeiten, die die Dienstnehmerin in unmittelbar vorangegangenen
Dienstverhältnissen zum Land zurückgelegt hat, sind bei der Berechnung der
Mindestdauer des Dienstverhältnisses nach Abs. 1 zu berücksichtigen.
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auch der Vater eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nimmt; Abs. 2
letzter Satz ist anzuwenden;

2. bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres des Kindes, wenn entweder nur
die Dienstnehmerin oder beide Elternteile abwechselnd eine
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen.

(4) Wird Teilzeitbeschäftigung abweichend von Abs. 3 vor oder nach
Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes anstelle von Karenz in
Anspruch genommen, verlängert oder verkürzt sich die mögliche Dauer der
Teilzeitbeschäftigung um die Anzahl der Monate, in denen vor Vollendung
des ersten Lebensjahres Karenz nicht oder über die Vollendung des ersten
Lebensjahres hinaus Karenz in Anspruch genommen wird.

(5) Die Teilzeitbeschäftigung kann nur einmal zwischen den Eltern geteilt
werden. Sie muss mindestens drei Monate dauern und beginnt entweder

1. im Anschluss an die Frist gemäß § 7 Abs. 1 und 2 oder
2. im Anschluss an einen daran anschließenden Gebührenurlaub oder eine

Dienstverhinderung wegen Krankheit (Unglücksfall) oder
3. im Anschluss an eine Karenz nach diesem Gesetz, gleichartigen

österreichischen Rechtsvorschriften oder einer gleichartigen
Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaates des Europäischen
Wirtschaftsraumes oder

4. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters.

(6) Beabsichtigt die Dienstnehmerin, Teilzeitbeschäftigung im Anschluss an
die Frist gemäß § 7 Abs. 1 und 2 oder einen daran anschließenden
Gebührenurlaub oder eine Dienstverhinderung wegen Krankheit
(Unglücksfall) in Anspruch zu nehmen, hat sie ihrem Dienstgeber die
Absicht, Teilzeitbeschäftigung in Anspruch zu nehmen und deren Dauer,
Ausmaß und Lage bis zum Ende der Frist nach § 7 Abs. 1 bekannt zu geben
und dem Dienstgeber nachzuweisen, dass der Vater keine Karenz in
Anspruch nimmt. Nimmt die Dienstnehmerin Teilzeitbeschäftigung im
Anschluss an eine Karenz oder an eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters in
Anspruch, hat sie dies spätestens drei Monate vor Ende der Karenz oder der
Teilzeitbeschäftigung des Vaters ihrem Dienstgeber bekannt zu geben. Lehnt
der Dienstgeber die begehrte Teilzeitbeschäftigung innerhalb von zwei
Wochen nach der Meldung ab, so hat die Dienstnehmerin binnen weiteren
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zwei Wochen bekannt zu geben, ob sie anstelle der Teilzeitbeschäftigung eine
Karenz in Anspruch nehmen will.

(7) Der Dienstgeber ist verpflichtet, seiner Dienstnehmerin auf deren
Verlangen eine Bestätigung über Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäftigung
oder die Nichtinanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung auszustellen. Die
Dienstnehmerin hat diese Bestätigung mit zu unterfertigen.

(8) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung,
gebühren der Dienstnehmerin sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im
Sinne des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der Vollzeit- und
Teilzeitbeschäftigung entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr.

(9) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 13 und 16 beginnt
im Falle des Abs. 5 Z 3 und 4 mit der Bekanntgabe, frühestens jedoch vier
Monate vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung.

(10) Der Kündigungs- und Entlassungsschutz gemäß den §§ 13 und 16 endet
vier Wochen nach Beendigung der Teilzeitbeschäftigung.

Z 3 (§ 26)

Teilzeitbeschäftigung der Adoptiv- oder Pflegemutter

(1) Wird anstelle von Karenz Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen,
beträgt die zulässige Dauer der Teilzeitbeschäftigung die doppelte Anzahl der
nicht in Anspruch genommenen Monate einer Karenz gemäß § 21.

(2) Die Teilzeitbeschäftigung kann

1. unmittelbar mit der Annahme oder Übernahme des Kindes, allein oder
gleichzeitig mit dem Vater oder

2. im Anschluss an eine Karenz oder
3. im Anschluss an eine Teilzeitbeschäftigung des Vaters
beginnen.

(3) Im Fall des Abs. 2 Z 1 hat die Dienstnehmerin Beginn und Dauer der
Teilzeitbeschäftigung ihrem Dienstgeber unverzüglich bekannt zu geben; in
den Fällen des Abs. 2 Z 2 oder 3 spätestens drei Monate vor Ende der Karenz

Teilzeitbeschäftigung der Adoptiv- oder Pflegemutter

Die §§ 25 bis 25c gelten auch für eine Adoptiv- oder Pflegemutter mit der
Maßgabe, dass die Teilzeitbeschäftigung frühestens mit der Annahme oder
Übernahme des Kindes beginnen kann. Beabsichtigt die Dienstnehmerin die
Teilzeitbeschäftigung zum frühest möglichen Zeitpunkt, hat sie dies dem
Dienstgeber einschließlich Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage unverzüglich
bekannt zu geben.
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oder vor Ende der Teilzeitbeschäftigung des Vaters.

(4) Im Übrigen ist § 25 anzuwenden.

Z 7 (§ 28 1. und 2. Satz)

Die Bestimmungen des § 25 sind auf Beamtinnen und Lehrerinnen mit
folgenden Abweichungen anzuwenden:

Die Bestimmungen des § 25 sind auf Beamtinnen und Lehrerinnen am
Konservatorium mit der Maßgabe anzuwenden, dass diese Beamtinnen einen
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung längstens bis zum Ablauf des siebenten
Lebensjahres oder einem späteren Schuleintritt des Kindes haben. Die
Bestimmungen des § 25 Abs. 1 betreffend Ausmaß und Lage der
Teilzeitbeschäftigung und § 25b Abs. 5 und 6 sind mit folgenden
Abweichungen anzuwenden:

Z 8 (§ 29 Abs. 2)

An die Stelle der Begriffe „Beamtin“, „Dienstnehmerin/Dienstnehmerinnen“,
„Lehrerin“ und „Mutter“ treten die Begriffe „Beamter“, „Dienstnehmer“,
„Lehrer“ und „Vater“ im jeweils richtigen grammatikalischen
Zusammenhang.

An die Stelle der Begriffe „Beamtin“, „Dienstnehmerin/Dienstnehmerinnen“,
„Lehrerin“, „Mutter“ und „Adoptiv- oder Pflegemutter“ treten die Begriffe
„Beamter“, „Dienstnehmer“, „Lehrer“ „Vater“ und „Adoptiv- oder
Pflegevater“ im jeweils richtigen grammatikalischen Zusammenhang.

Z 10 (§ 30 Abs. 1 bis 3)

(1) Dem männlichen Dienstnehmer ist auf sein Verlangen Karenz bis zum
Ablauf des zweiten Lebensjahres seines Kindes, sofern im Folgenden nicht
anderes bestimmt ist, zu gewähren, wenn er mit dem Kind im gemeinsamen
Haushalt lebt und

1. die Mutter nicht gleichzeitig Karenz in Anspruch nimmt, ausgenommen
im Falle des § 19 Abs. 2, oder

2. die Mutter keinen Anspruch auf Karenz hat.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 beginnt die Karenz frühestens mit dem
Ablauf eines Beschäftigungsverbotes der Mutter nach Geburt eines Kindes
(§ 7 Abs. 1 oder gleichartige österreichische Rechtsvorschriften, gleichartige
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes).

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 beginnt die Karenz frühestens mit dem
Ablauf von acht bzw. bei Früh-, Mehrlings- oder Kaiserschnittgeburten zwölf

(1) Dem männlichen Dienstnehmer ist auf sein Verlangen Karenz gegen
Entfall der Bezüge bis zum Ablauf des zweiten Lebensjahres sines Kindes,
sofern im Folgenden nicht anders bestimmt ist, zu gewähren, wenn er mit
dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt; eine gleichzeitige
Inanspruchnahme von Karenz durch beide Elternteile ausgenommen im Falle
des § 19 Abs. 2 nicht zulässig.

(2) Hat die Mutter einen Anspruch auf Karenz, beginnt die Karenz des
Dienstnehmers frühestens mit dem Ablauf des Beschäftigungsverbotes der
Mutter nach der Geburt des Kindes (§ 7 Abs. 1, gleichartige österreichische
Rechtsvorschriften oder gleichartige Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
des Europäischen Wirtschaftsraumes).

(3) Hat die Mutter keinen Anspruch auf Karenz, beginnt die Karenz des
Dienstnehmers frühestens mit dem Ablauf von acht bzw. bei Früh-,
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Wochen nach der Geburt. Bezieht die Mutter Betriebshilfe (Wochengeld)
nach § 102a Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG),
BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 98 Bauern-Sozialversicherungsgesetz
(BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, und verkürzt sich die Achtwochenfrist vor der
Entbindung, so beginnt die Karenz frühestens mit dem in den §§ 102a Abs. 1
Satz 4 GSVG und 98 Abs. 1 Satz 4 BSVG genannten Zeitpunkt.

Mehrlings und Kaiserschnittgeburten zwölf Wochen nach der Geburt.
Bezieht die Mutter Betriebshilfe (Wochengeld) nach § 102a Bewerbliches
Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, oder nach § 98
Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, und
verkürzt sich die Achtwochenfrist vor der Entbindung, so beginnt die Karenz
frühestens mit dem in den §§ 102a Abs. 1 Satz 4 GSVG und 98 Abs. 1 Satz 4
BSVG genannten Zeitpunkt.

Z 13 (§ 33)

Auflegen des Gesetzes

In jeder Dienststelle des Landes ist dieses Gesetz an geeigneter, für die
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer leicht zugänglicher Stelle aufzulegen.

Auflegen des Gesetzes

In jeder Dienststelle des Landes ist dieses Gesetz an geeigneter, für die
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer leicht zugänglicher Stelle aufzulegen
oder durch geeignete elektronische Datenverarbeitung oder durch geeignete
Telekommunkationsmittel zugänglich zu machen.


